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Schalltechnischen Stellungnahme zur Bewertung des geplanten Fuß- und Radweg Bal-

kantrasse

Sehr geehrte Damen und Herren,

im Zuge des Ausbaus des Rad-/Gehweg auf  der ehemaligen Bahntrasse "Balkantrasse"

Bauabschnitt 2, wird eine Stellungnahme zum geplanten Neubau des Fuß- und Radwegs

aus schallimmissionstechnischer Sicht im Bezug auf die nächstgelegene Wohnung „Zens-

häuschen 2“ erforderlich. 

Die zum geplanten Fuß- und Radweg nächstgelegene Wohnung „Zenshäuschen 2“ hat im

Bereich der nächstgelegenen Fenster zu einem schutzbedürftigen Raum einen Abstand von

0,9 m zum Fahrbahnrand der 3 m breiten Verkehrsfläche. Das Gebäude liegt nicht innerhalb

des Geltungsbereichs eines rechtskräftigen Bebauungsplans und wird daher im Folgenden

mit der Schutzbedürftigkeit eines allgemeinen Wohngebietes angenommen. Durch die Lage

in unmittelbarer Nähe zu einem Discounter und einem Automobilhändler sowie der Kennzei-

chung im Flächennutzungsplan der Stadt Wermelskirchen käme auch die Schutzbedürftig-

keit entsprechend eines Mischgebiets in Frage. Im Folgenden wird jedoch die als strenger zu

bewertende Schutzbedürftigkeit entsprechend eines allgemeinen Wohngebiets beibehalten.

Beim Neubau einer Straße ist die 16. BImSchV als Bewertungsgrundlage heranzuziehen.

Diese findet jedoch für Fuß- und Radwege keine Anwendung, sondern nur für den Neubau

von Straßen- und Schienenverkehrswegen. Da für den Neubau von Radwegen keine ge-

setzlichen Regelungen existieren, werden im Folgenden ersatzweise die Immissionsgrenz-

werte der 16. BImSchV von 59 dB(A) am Tag und 49 dB(A) in der Nacht auch für die Bewer-

tung des Neubaus des Fuß- und Radweges herangezogen. Die Beurteilungsgrundlagen sind

somit rechtlich nicht eindeutig festgelegt. 

Bedingt durch die Pegeldifferenz der Immissionsgrenzwerte von 10 dB(A) zwischen den Tag

und Nachtwerten, müsste im Nachtzeitraum mehr als 10% des Verkehrsaufkommens vorlie-

gen, damit der Nachtzeitraum maßgeblich wird. Da im Nachtzeitraum nicht mit einer erhebli -
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chen Frequentierung des Radwegs zu rechnen ist, wird die Nutzung im Sinne einer worst-

case-Betrachtung zu 100% im Tageszeitraum betrachtet. 

Bei Fuß- und Radwegen ist generell, im Gegensatz zu Straßen, nicht mit erheblichen Emis-

sionen zu rechnen. Das maßgebliche Geräusch bei der Bewertung eines Fahrradwegs ist

das Rollgeräusch der Fahrräder.  Sollten auf dem Fuß- und Radweg durch nutzerspezifi-

sches Verhalten laute Geräusche entstehen, wie z.B. durch lautes Rufen, oder mitgeführte

Musikabspielgeräte,  ist  dies nicht  mit  in die Bewertung einzubeziehen. Auch bei Straßen

fließt analog eine Vorbeifahrt mit lauter Musik bei geöffnetem Fenster nicht mit in die schall -

technische Bewertung nach 16. BImSchV ein. 

Für das Rollgeräusch der vorbeifahrenden Fahrräder wird ersatzweise der Emissionsansatz

der VDI 3770 für das Rollgeräusch von Inlineskatern herangezogen. Da Inlineskates im Ge-

gensatz zu Fahrrädern Hartgummirollen besitzen, und es beim Auf und Absetzten der Rollen

zu zusätzlichen impulshaltigen Schallimmissionen kommt, ist dies mit Sicherheit ein konser-

vativ stark überschätzender Ansatz. In der VDI 3770 wird unter Punkt 13.2.19.2 für das Roll-

geräusch von Inlineskaters eine Schallleistung von LWAFTm = 88 dB(A) angegeben. In diesem

Emissionsansatz ist die impulshaltigkeit bereits mit einem Zuschlag von kI = 4 dB berück-

sichtigt.  Der Emissionsansatz der VDI 3770 bezieht  sich auf  ein kontinuierliches Fahrge-

räusch eines Inlineskaters auf einer ebenen Beton-/Asphaltfläche. Bei der Vorbeifahrt eines

Inlineskaters auf einem Fuß-/ oder Radweg wirken die Geräuschimmissionen nur über einen

kurzen Zeitraum auf den Immissionsort ein; die Einwirkzeit hängt somit von der Geschwin-

digkeit ab.

Für eine Vorbeifahrt mit einer Geschwindigkeit von 12,5 km/h ergibt sich ein auf eine Vorbei-

fahrt bezogener längenbezogener Schallleistungspegel von LWA',1m,1h = 47 dB(A)/m (gemittelt

auf die gesamte Stunde).

Gemäß der durch die Stadt Wermelskirchen zur Verfügung gestellten Verkehrszählung aus

2018 lag das durchschnittliche Verkehrsaufkommen für die Balkantrasse im am stärksten be-

fahrenen Monat Juli 2018 bei 20.651 Radfahrern. Daraus folgt bei einer Berücksichtigung

von 31 Tagen im Juli eine mittlere Nutzung von 666 Radfahrern am Tag, bzw. 42 Radfahrern

pro Stunde im  16-stündigen Tageszeitraum.

Unter Berücksichtigung eines Abstands der Mitte des Radwegs zum Wohngebäude „Zens-

häuschen 2“  von  2,4 m ergibt  sich somit  je  Stunde ein  anteiliger  Beurteilungspegel  von

Lr,1h = 38,3 dB(A) pro Radfahrer. Bei einer Frequentierung von 42 Radfahrern pro Stunde er-

gibt sich somit ein Beurteilungspegel:

Lr,Radweg = 38,3 dB(A) + 10*log(42) = 54,5 dB(A)

Zusätzlich wird über den geplanten Fuß- und Radweg der östlich liegende Skatepark er-

schlossen. Daher ist hier auch mit Immissionen durch vorbeifahrende Skateboardfahrer zu

  




